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Mittwoch, den 16. Juni 1943,

j Für Tapferkeit DA vor dem Feindes

Stadt und Kreis Lippstadt
Frauen im Dienst -er Feuerwehr

Zum Erlaß über die allgemeine kjeranziebung

Aus öem Kreise Srilon

Aus öem Kreise Vü'ren
Ohne Strümpfe

WiLgegelü-Wbestelle Westernkotten

Wer hat den schönsten Gemüsegarten?
Unter diesem Motto hat die Aktion „Unser 
Vaucrngarten" in diesem Jahr einen Wett
bewerb ausgeschrieben. Die Mädel bewirtschaften 
unter Leitung der Arbeitsgemcinschaftsführerin 
entweder einen eigenen Garten oder einen, der 
ihnen von einer Bäuerin für diesen Zweck zur 
Verfügung gestellt worden ist. Sie sollen dabei 
die richtige Ausnutzung des Landes und gleich
zeitig die richtige Ernährungsweise durch zweck
mäßige und reichliche Verwendung von Obst und 
Gemüse kennenlernen. — Hier wird die intensive 
Nutzung der Gurkenbeete gezeigt, auf denen am 
Rande noch Kopfsalat steht, ehe die Eurkenblätter 
das Land voll beschatten. (Scherl)

Schichten zusammensetzen, haben sie unter der 
Anleitung erfahrener Feuerwehrführer erstaun
lich schnell mit Geräten umzugehen gelernt, die 
ihnen bis vor kurzem kaum dem Namen nach 
bekannt gewesen sind.

Die Erfahrungen, die bei der Aufstellung und 
Ausbildung der ersten Versuchseinheiten ge
wonnen worden sind, bilden jetzt die Grundlage 
für die kommende allgemeine Heranziehung weib
licher Ergänzungskräfte im Alter von 17 bis 
etwa 49 Jahren.

Es ist selbstverständlich, daß man hierbei in 
erster Linie auf Frauen und Mädchen zurück
greifen wird, die tagsüber verfügbar sind, zu 
einer Zeit also, in der sich die Mehrzahl der 
Männer an ihrer oft recht entlegenen Arbeits
stätte befindet und schon deshalb das Vorhanden
sein einer ausreichenden Reserve für den Feuer
schutz innerhalb der Gemeinden besonders 
wichtig ist.

Im Zusammenhang mit diesen Fragen dürfte 
nun wohl in mancher Frau die Sorge auf
tauchen, ob sie auch den Anforderungen, die der 
Dienst als Feuerwehrhelferin an sie stellt, körper
lich und seelisch gewachsen ist. Nun, auch die 
Zaghaftesten unter ihnen dürfen in dieser Hin
sicht ganz beruhigt sein. Die Anforderungen an 
die Feuerwehrhelferin werden stets innerhalb 
der Leistungsgrenze bleiben, die einer Frau nun 
einmal naturgemäß gezogen ist, genau wie auch 
ihre Ausrüstung, vom Kombinationsanzug bis 
zu dem aus Garn geklöppelten Haarschutznetz, 
ganz auf Zweckmäßigkeit zugeschnitten ist.

Vor allem werden unsere Frauen und 
Mädchen bei keinem ihrer Einsätze allein bleiben. 
Immer in der Stunde der Gefahr werden sie 
nur Helferinnen sein jener Männer, die schon 
im Frieden jahrzehntelang ihre Bewährungs
probe bestanden haben.

Daß unsere Frauen und Mädchen genug Mut, 
Energie und Opferbereitschaft besitzen, haben sie 
bereits bei vielen Luftangriffen bewiesen. Ihr 
fester Wille, den uns aufgezwungenen Krieg mit 
allen ihren Kräften bis zum siegreichen Ende 
durchzukämpfen, steht außer Frage. Um so 
sicherer glauben wir. annehmen zu dürfen, daß 
sie sich auch auf diesem neuen Posten bewähren 
werden, auf den eine harte, unerbittliche Zeit 
sie stellt, auf ihren neuen Posten als Helferin 
in der „Feuerlinie"

Wenn die blanke Sominersonne 
An dem blauen Himmel steht, 
Fühlt ein jeder voller Wonne, 
Daß nun alles leichter geht.
Frei von schwerer Winterhlllle 
Fühlt man neugeboren sich.
Wenn des Sonnenlichtes Fülle 
Leuchtend dich umstrahlt und mich.
Doch den höchsten aller Trümpfe 
Spielen jetzt die Damen aus 
Ohne die gewohnten Strümpfe 
Gehen sie nun aus dem Haus! 
Viele Mädchen, jung an Jahren, 
Folgen diesem — Kinderbrauch, 
Um vier Punkte zu ersparen 
lAelt're tun es aber auch!)
Ohne seidenes Gewebe 
Können wir die Waden schaun, 
Ob im Stand, ob in der Schwebe 
Alle werden langsam braun.
Durch die unbestrumpften Beine 
Wird ein guter Zweck erfüllt, 
Offenbar, ist, wie ich meine,
Daß nur Schönheit sich enthüllt!

Buren, 16. Juni. Jugendgruppe der Frauen- 
schaft. Heute 29 Uhr Heimabend. Treffpunkt. 
Vinnenhof der Aufbauschule. — Frauenschaft/ 
Deutsches FraueUwerk. Heute von IS bis 17 Uhr 
Nähnachmittag in der Aufbauschule. Gleichzeitig

wird für unsere Soldaten gestopft und geflickt. 
Für die Mitglieder der Zellen 1 und 2 ist das 
Erscheinen Pflicht, aber auch von den übrigen 
Frauen und Mädchen Vürens wird zahlreiche 
Beteiligung erwartet. — Jungmädelschar 31/281. 
Alle Mädel der Scharen 2 und 3 treten heute 
(Mittwoch) um 3 Uhr an der.Mädchenschule an. 
Jedes Mädel bringt einen Korb oder eine 
Tasche mit.

Etteln, 16. Juni. Joses Hinkerohe' in der 
Heimat. In diesen Tagen besuchte, wie bereits 
kurz berichtet, der Träger des Ritterkreuzes des 
Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern seine 
Heimat. Im alten historischen Rathaussaal zu 
Paderborn wurde Josef Hinkerohe von der 
Partei und den Behörden herzlich begrüßt. In 
einer kurzen Ansprache nahm der Ritterkreuz
träger Gelegenheit, von dem Einsatz zu sprechen, 
den die Organisation Todt und überhaupt alle 
Frontarbeiter zu leisten haben. Einen trium
phalen Empfang bereitete Josef Hinkerohe sein 
Heimatdorf Etteln. Vor dem Dorf trat ihm 
die Mutter entgegen, die ihm stumm und bewegt 
immer wieder beglückwünschend die Hände 
drückte. Welche Ehrung könnte größer und 
schöner sein Im blumengrschmllckten Wagen 
ging es ins Dorf. Fahnen wehten von den alten 
Giebeln der Vauernhäuser, Böllerschüsse donner
ten durch das waldige Tal, auf der Dorfstratze 
hatte sich die ganze Dorfgemeinschaft eingesunden. 
Keiner war zu Hause geblieben. 'Das ganze Dorf 
feierte seinen, Josef Hinkerohe. Immer wieder 
brandeten begeisterte Heilrufe auf. Anschließend 
fand dann eine kurze Begrüßungsfeier statt.

Unteroffizier Theo Hilwerling aus 
Westernkotten wurde mit dem Eisernen 
Kreuz 2.. Klaffe ausgezeichnet. Herzlichen Glück
wunsch!

Wie jeder andere Dorfjunge war Josef Hinkerohe 
in seinem Heimatdorf aufgewachsen. Sein Vater 
war Postschaffner in Paderborn. Beim Schreiner
meister Willeke lernte der Junge das Schreiner
handwerk. Die furchtbare Zeit der Arbeits
losigkeit hat Hinkerohe zur Genüge kennen
gelernt. 1938 wurde er als einer der ersten 
dienstverpflichtet für den Westwallbau und ge
hörte also zur alten Mannschaft der OT. Von 
da ab blieb sein Schaffen ber Heimat entrückt, 
aber wie erfolgreich es gewesen ist, das beweist 
die hohe Auszeichnung, die ihm der Führer ver
lieh. Josef Hinkerohe genießt in höchstem Maße 
sowohl das Vertrauen aller seiner Kameraden 
wie auch seiner vorgesetzten Dienststelle. Er ist 
ein Mann, der die höchste Bewährung als Front- 
arbeiter mit vorbildlicher Opferbereitschast stets 
verbunden hat. nsg.

Von Heinrich Erckm
In der guren ollen Tuid wor an vielen 

Stuien Wiägegeld introcken. De Meusten van 
us het neu dan Slagbäum bui Bonsels Kal in 
Lipperuer kannt. Düse Slagboime waren buk us 
Purrierboime nommt. De Fauerluie, besonners 
de Knechte, het dann vaken Suitenwiage in- 
schlagen, ümme sisik an den Purriergeld vörbui- 
tidrücken, wenn ok nit viel dobui te verdoinen 
was. et roikere duach al mal wuier fürn 
Schnäpschen.

Bui us inn Kuatten hesfc seugar al mal 
drei Wiägegeldinnahmestellen hat. Innen ollen 
Aktenstück van 1835 stoit dorüawer:

Erhebung des Wegegeldes' a) Das sogenannte 
große Wegegeld, b) Das kleine Wegegeld, c) Das 
Wegegeld am Kloßebaum.

Dat graute Wiägegeld wät wual dat innen 
Duarpe wissen suien un dat kloine Wiägegeld 
dat bui Deckmann tüsker der Eieseler un dän 
Kuatter Vahnhuaf.

Achtoinhunnerttwintig hiät saugar de Wiäge- 
geld-Jnnihmer Willem Kemper un de Schultheiß 
Vcrnholtz ne Klage anstrenget gigen den Baron 
van Papen op Bezahlung van 7 Dahler un 
sässensiftig Stuiwer Wiägegeld.

In düsen Johre harren Papen an'der Strote 
no Lippstadt ihre Solt-Hütte bugget. En Fäuer- 
mann Schabehardt iut Lippstadt harr für de 
Hütte twoahunnertfuifundiärrtig Foier Stoine 
un Grand ranschaffet. de Stoine iut ne Kuatter 
Kiule un den Grand iut der Pöppelske. De 
Baron van Papen stallt sik op den Standpunkt, 
wuil hoi viel Grundbesitz in Kuatten härr, un 
de Kuatter Biuern, un ok de Järfter un de 
Eukelsken van Wiägegeld frui wören. bröffte 
Heu dat euk nit betahlen. De Kuatter verträten

NSDAP. Lippstadt. Aus allen vier Lipp- 
städter Ortsgruppen haben die Block-, Zellen- 
und Ortsgruppenamtsleiter und die Mitglieder 
des Ortspropagandaringes an einer wichtigen 
Dienstbesprechung teilzunehmen, die heute, Mitt
woch, um 20.30 Uhr im Frauenschaftsheim, 
Woldemei 20, beginnt.

Erleichterung des Medizinstudiums. Um den
jenigen Studierenden, die im Verlaufe des vor- 
klinischen Studiums zum Wehrdienst eingezogen 
werden. ein.en gewissen Abschluß' ihrer Studien 
zu ermöglichen, sind auf Veranlassung des Reichs
gesundheitsführers von den zuständigen Stellen 
erleichternde Vestimmüngen erlassen worden, die 
bis auf weiteres gelten. Während bisher die 
ärztliche Vorprüfung erst nach dem vierten 
Semester beginnen konnte und in der Regel 
binnen vier Tagen zu absolvieren war, bestimmt 
der neue Erlaß, daß die Prüfung in den natur
wissenschaftlichen Fächern Physik, Chemie, Zoo
logie und Botanik vorweggenommen werben 
kann. Dieser Teil der Vorprüfung kann nun 
schon nach dem zweiten Semester erfolgen, der 
Rest der Vorprüfung in den übrigen Fächern 
weiterhin nach dem vierten Semester.

Abgesehen von ihrem Kriegseinsatz in der 
Heimat finden wir unsere Frauen und Mädchen 
als Helferinnen von Heer, Luftwaffe, Marine, 
Waffen-U und Polizei an Arbeitsplätzen, an die» 
mitunter das ferne Drohnen der Schlachten 
dringt, aber niemals würde uns der Gedanke 
kommen, unsere Frauen und Mädchen mit dem 
Gewehr in der Hand dem Feüerregen der Kämpfe 
selbst auszusetzen.

Wenn wir in Kürze dennoch vielfach unsere 
Frauen und Mädchen unmittelbar in einer 
Feuerlinie antreffen werden, so verstehen wir 
darunter nicht jene Linie granatendurchfurchter 
Schlachtfelder, jene Zone tödlichster Gefahren, in 
der sich der Soldat ip hartem, männlichem 
Ringen zu bewähren hat, sondern wir meinen 
die Linie, von der aus es gilt, den Kampf mit 
jener Naturgewalt aufzunehpien, die gefräßig 
nach allem greift, was Menschenhand in mühe
voller Arbeit geschaffen und erbaut hat, — den 
Kämpf mit dem Feuer, dessen sich der Feind 
vornehmlich in der Heimat als Waffe bedient.

Ein neuer Erlaß des Reichsführers und 
Chefs der Deutschen Polizei sieht jetzt — haupt
sächlich in Gemeinden unter 1000 Einwohnern — 
die allgemeine Heranziehung von Frauen und 
Mädchen als Feuerwehrhelferinnen vor. Dieser 
Erlaß, von langer Hand vorbereitet, dürfte kaum 
überraschend kommen.

Mit der Zunahme der Terrorangriffe durch 
die anglo-amerikanische Luftwaffe erschien es 
ratsam, Vorsorge zu treffen, um die Feuersicher- 
cheit in Stadt und Land auch bei steigender Be
anspruchung der vorhandenen Feuerwehren auf 
der erforderlichen Höhe zu halten. Wir dürfen 
nicht in Verlegenheit geraten, ohnmächtig zu
sehen zu müssen, wie kostbare deutsche Volks
güter und gerade in Kriegszeiten schwer ersetz
bare Werte unter den Bombenwürfen der feind
lichen Luftwaffe in Flammen aufgehen, nur weil 
nach der Einberufung der Männer zur Wehr
macht nicht genug ausgebildete Kräfte zur.Ver
fügung stehen, um die Ausdehnung der Brände 
einzudämmen.

Schon zu Beginn des Jahres sind deshalb 
auf Befehl des Chefs der Ordnungspolizei in 
einzelnen Gemeinden versuchsweise den bestehen
den Feuerwehren Frauen und Mädchen als Er- 
gänzüngskräfte zur Seite gestellt worden. Ob
wohl sich die Feuerwehrhelferinnen aus den 
verschiedensten Altersstufen und allen sozialen

Referinghausen, 15. Juni. Geburtstagsgruß. 
Vor einigen Tagen konnte unsere älteste Ein
wohnerin, Ehefrau Fabian Hellwig, ihren 
77. Geburtstag begehen. Omw Hellwig ist trotz 
ihren hohen Alters noch recht rüstig und frisch, 
sie denkt noch nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. 
Täglich ist sie noch in ihrem landwirtschaftlichen 
Haushalt unermüdlich tätig. Wir wünschen ihr 
auch weiterhin gesunde und frohe Lebensjahre!

Eine pflichtvergessene Mutter vor der Pader- 
Vorner Strafkammer. Zum Glück eine Aus
nahmeerscheinung nannte der Staatsanwalt das 
Verhalten, das die sechsundzwanzigjährige.Frau 
Toni Bracht geb. Kaiser aus Erwitte vor die 
Paderborner Strafkammer brachte. Nachdem ihr 
Mann im Juli 1942 gefallen war, hätte sich 
ihre Sorge und Arbeit auf ihre beiden Kinder, 
einen dreijährigen Jungen und ein erst nach 
dem Tode des Mannes geborenes Mädchen, kon
zentrieren sollen. Das wäre ihr bei einer Unter
stützung von 220 RM. im Monat gut mögljch 
gewesen. Aber ihr persönliches Ausleben stand 
ihr näher. Einen Soldaten, mit dem sie Wieder- 
verheiratungsabsichten trug, besuchte sie schon 
mal während des Sonntags und gab dann ihre 
Kinder einer Nachbarin in Obhut. Einmal kam 
sie erst anderen Tags zurück und bekam da heftige 
Vorwürfe von der biederen Frau. Am 11. April 
wollte sie abermals dem Soldaten Wäsche 
bringen, und brachte die Kinder wieder zur 
Nachbarin mit der Versicherung, daß sie spätestens 
am anderen Tage zurück sein werde. Sie fuhr 
auch am Montag wieder zurück, aber nach Hause 
zu den Kindern schien sie nichts zu ziehen. Denn 
sie blieb bei einer Paderbornerin, die sie an
geblich wegen Zugverspätung aufgesucht Hatte, 
wohnen, ohne nach Erwitte oder auch dem Sol
daten Nachricht zu geben, auch ohne sich polizei
lich anzumelden. Die Nachbarin in Erwitte 
wartete einen, auch den zweiten und dritten 
Tag noch und mächte dann, als keine Nachricht 
einlief, der Polizei Mitteilung. Da für die 
Kinder kein Essen vorhanden war — die Mutter 
hatte nur Milch und Grieß für einen Tag mit
gegeben — auch keine Wäsche, übernahm die 
RSV. die Kinder. Alle Ermittlungen nach der 
Mutter blieben erfolglos. Da verständigte die 
Polizei das Postamt, zu melden, wenn nach der 
Unterstützung gefragt würde. Das wurde der 
pflichtvergessenen Frau zum Verhängnis. Auf 
ihr Schreiben, ihr das Geld nach Paderborn zu 
senden, ging die Post eiy. Beim Empfang des 
Geldes am 7. Mai wurde die Angeklagte in Haft 
genommen. Die Untersuchung ergab dann, daß 
sie in den Wochen ein recht lockeres Leben geführt 
hatte. Gegen die unnatürliche Mutter beantragte 
der Staatsanwalt eine Strafe von einem Jahr 
Gefängnis. Das Gericht ging über diesen An
trag hinaus und verurteilte sie zu einer Ge
fängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten. 
In der Urteilsbegründung wurde hervorgehoben, 
daß die Sorge des Staates um einen gesunden 
Nachwuchs die Fürsorgepflicht erheblich verschärft 
und strenge Strafen für ihre Verletzungen das 
Strafrecht eingebaut habe. Die Angeklagte habe 
ihre Mutterpflichten unglaublich gewissenlos 
vernachlässigt. Die neuen Strafbestimmungcn, 
die am 1. April 1943 in Kraft getreten sind, 
geben die Möglichkeit, hier hart, aber gerecht 
zu strafen. (Westfälisches Volksblatt.)

ann (Westernkotten)
den Grundsatz, dat alle iutwärtigen Fäuerluie. 
iutgenuammen Järfter un Eukelske. dat Wiäge- 

-geld betahlen möggten, un suit vertig Joh^n 
wärUt Wiägegeld ümmer betahlt waren. Wie 
de Klage iutläüpen is, is huier iut den Akten 
nit fasttistellen.

Diese Wegegelder /wurden seither einzeln 
verpachtet, in den letzten Jahren kam aber die 
Einnahme so sehr herunter, daß der Vorstand 
die höhere Genehmigung nachsuchte, sämtliche 
Wegegeld-Hebestellen in eine einzige zu ver
einigen, und es wurde die Abgabe so gestellt, daß 
pro Pferd der ankommenden und abgehenden 
Wagen 4 Pfennige, ein gleiches von einem Reit
pferde erhoben und die Erhebung einem Unter
nehmer gegen Ablieferung von 10 Prozent der 
Hebegebühren übertragen wurde.

Diese neue Einrichtung ist mit Dezember 
1832 ins Leben getreten und hat für die Quote 
sehr günstige Resultate herbeigeführt, wie die 
Rechnungen nachweisen.

De Tarif was innen Kasten an dan Huise 
van dän Wiägcgeldinniähmer ophangen un 
ludde folgendermaßen:

„Tarif nach welchem das Wegegeld auf der 
Gemeinde-Straße' von der Erwitter-Eeseker- 
Chayssee über Westernkotten und Weringhoff 
nach der Erwitter-Lippstädter-Chaussee zu er- 
heben ist.

An Wegegeld wird erhoben: 1. vom Fuhr
werke, beladen oder nicht beladen, für jedes 
Zugtier 4 Pfennige, 2. von jedem Pserde, Maul
tier oder Maulesel 4 Pfennige, 3. von jedem 
Stück Rindvieh 3 Pfennige. 4. von jedem Esel 
2 Pfennige, 5. von Schafen und Schweinen für 
das Stück 2 Pfennige.

Wegegeld wird nicht erhoben: 1. von Pfer
den und Maultieren, welche den Hofhaltungen 
des Königlichen Hauses oder den Königlichen 
Gestüten angehören 2. von Armee-Fuhrwerken 
und von Fuhrwerken und Tieren, welche Mili
tär auf dem Marsche bei sich führt von Pfer
den, welche von Offizieren oder in deren Kate
gorie stehenden Militär-Beamten im Dienste 
und in Dienst-Uniform geritten werden, im 
gleichen von den unangespannten etatsmäßigen 
Dienstpserden der Offiziere, wenn sie zu 
dienstlichen Zwecken die Offiziere begleiten oder 
besonders gesührt werden, jedoch im letzten Falle 
nur, sofern die Führer sich durch die von der 
Regierung ausgestellte Marschroute oder durch 
die von der oberen Militärbehörde erteilte Ordre 
ausweisen 3. von Fuhrwerken und Tieren, de
ren mit Freikarten versehene öffentliche Beamte 
auf Dienstreisen innerhalb» ihrer Eeschäftsbezirke, 
oder Pfarrer bei Amtsverrichtungen innerhalb 
ihrer Parochie sich bedienen 4. von ordinären 
Posten, einschließlich der Schnell- Kariol- und 
Reitposten, nebst Beiwagen; im gleichen von 
öffentlichen Kourieren und Estafetten und von 
allen von Postbeförderungen leer zutückkehren- 
den Wagen und Pferden; 5. von Fuhrwerken 
und Tieren-, mittels deren Transporte für un
mittelbare Rechnung des Staates geschehen, auf 
Vorzeigung von Freisassen, von Vorspannfuhren 
auf der Hin- und Rückreise, wenn sie sich als 
solche durch Fuhrbefehl ausweisen, 6. von 
Feuerlöschungs- Kreis- und Gemeinde-Hlllfs- 
fuhren; von Armen- und Arrestanten-Fuhren; 
7 a) von allen Fuhren mit tierischem Dünger 
(Stalldünger, Mist) b) von Wirtschaftsvieh 
und von Bestellungs- und Erntefuhren, ein
schließlich der Fuhren mit Asche. Gips. Kalk 
usw. zur Düngung aus der Gemeinde Western» 
kotten und von und nach Grundstücken und Wei
den in der Feldmark dieser Gemeinde; c) von 
Fuhren und Baumaterialien, zum eigenen Be

darf und mit Brennmaterialien zum eigenen 
Bedarf in der Gemeinde-Feldmark Western
kotten einschließlich des Bedarfs für die mit der 
Landwirtschaft verbundenen Brau- und Brenne
reien, sofern diese Bau- und Vrennmatckrialien- 
Fuhren mit eigenem Gespann oder durch Fron
dienste verrichtet werden 8. von Kirchen- und 
Leichenführen innerhalb der Parochie 9. von 
Fuhrwerken, die Chaussee-Bau-Materialien an
fahren, 10. von allem Vieh, dessen bei den 
Tarif-Sätzen nicht Erwähnung geschieht; 11. aus 
besonderem Rechtstitel beruhende Befreiungen 
oder Ermäßigungen des Tarif-Satzes bleiben! 
vorbehalten.

Zusätzliche Vorschriften. 1. die Hebstelle muß 
am Wege eingerichtet werden, 2. von zehn zu 
zehn Jahren bleibt die Revision und Abände
rung dieses Tarifes vorbehalten.

Strafbestimmung. Wer es unternimmt, sich 
der Entrichtung des Wegegeldes zu entziehen, 
erlegt außer der vorenthaltenen Abgabe deren 
vierfachen Betrag, mindestens aber einen halben 
Taler als Strafe.

Gegeben zu Sanssouci, den 26. Oktober 1842. 
(L. S.) (gez. Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) von Bodelschwingh 
Das Publikum wird hiervon mit dem Be

merken in Kenntnis gesetzt, daß sich die Hehe- 
stelle in Westernkotten hefindet.

Arnsberg, den 13. Dezember 1842.
Königliche Regierung." 

Dän Kasten, in dän düse Tarif hangen hiät, 
hiät de Häuptläher Probst iy Besitz.

1845 harr Franz Sandyoff de Wiägegeld- 
innahme pachtet vür 16 Dahler. 1847 was Anton 
Dietz Anpächter vür 17 Dahler un 20 Silber- 
grosken, ok bui Wilhelm Dirks is de Jnnahme- 
stelle wiäsen. 1870 beschlütt de Eemeinde-Ver- 
sammlunge dat Wiägegeld gans fallen ti loten, 
wuil et duach nit viel mehr inbrächte.

Kneblinghausen, 16. Juni. Jungwild nicht 
anrühren! Dem Wanderer, der Wald und Flur 
durchstreift, mag es jetzt begegnen, daß er Jung
wild allein antrifft. Verschüchtert bleibt das 
Rehkitz liegen und wagt sich nicht fort. „Ach, 
das arme Tier! Ohne Mutter! Oö es krank ist? 
Es muß vielleicht sterben. Ich will es streicheln." 
So und ähnlich sprechen dann die Menschen, die 
es wahrlich gut mit ihm meinen. „Wir wollen's 
zum Förster schaffen." — Hand weg vom Jung
wild! Rühre es nicht an! Das ist sein Tod! 
Jungwild, von Menschenhand berührt, wird von 
der Mutter nicht mehr angenommen. Die Mutter 
kommt schon wieder. Tritt zurück! Freu dich, 
daß du das liebe Tier sehen konntest. Willst du 
mehr tun, melde es dem Förster! Aber bring' 
es nicht zu ihm!


